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Ordnung
über die Nutzung von Einrichtungen

der Informationsverarbeitung
an der Fachhochschule Worms

Aufgrund des § 76 Abs. 2 Nr. 5 des Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) vom 1. September
2003 (GVBl. S 167) hat der Senat der Fach-
hochschule Worms am 13. April 2005 die fol-
gende Ordnung über die Benutzung von Ein-
richtungen der Informationsverarbeitung an
der Fachhochschule Worms beschlossen. Sie
wird hiermit bekannt gegeben.

§ 1
Geltungsbereich; Begriffsbestimmung

(1) Diese Ordnung gilt für die Nutzung der
Informationsverarbeitungs- (IV)-Infrastruk-
tur der Fachhochschule Worms, bestehend
aus Datenverarbeitungs- (DV)-Anlagen,
Kommunikationssystemen und sonstigen
Einrichtungen zur rechnergestützten Infor-
mationsverarbeitung.

(2) Systembetreiber sind für 

1. zentrale Systeme, dezentrale Server so-
wie das Hochschulnetz das Fachhoch-
schulrechenzentrum 

2. sonstige dezentrale Systeme die für sie
zuständigen organisatorischen Einheiten 

3. Arbeitsplatzrechner am Hochschulnetz
die Besitzer

§ 2
Nutzungsberechtigte

Zur Nutzung der in § 1 genannten IV-Infra-
struktur können zugelassen werden:

1. die Mitglieder und die Einrichtungen der
Fachhochschule Worms 

2. andere Personen und Einrichtungen, so-
fern dadurch die Belange der in Nr. 1
genannten Nutzungsberechtigten nicht
beeinträchtigt werden

§ 3
Zulassung zur Nutzung; Versagung

(1) Die Zulassung zur Nutzung der IV-Infra-
struktur nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 erfolgt
durch Erteilung einer Nutzungserlaubnis.
Diese wird für die zentralen Systeme für die
Studierenden automatisch zur Einschrei-
bung generiert und zugeteilt. Bedienstete der
Fachhochschule erhalten ihren Account nach
persönlicher oder durch den Fachvorgesetz-
ten vorgenommenen Beantragung.

(2) Die Zulassung erfolgt zu wissenschaftli-
chen Zwecken in Forschung, Lehre und Stu-
dium, für Zwecke der Bibliothek und der
fachhochschulischen Verwaltung, Aus- und
Weiterbildung sowie zur Erfüllung sonstiger
Aufgaben der Fachhochschule Worms.

(3) Eine hiervon abweichende Nutzung kann
zugelassen werden, wenn die Zweckbestim-
mungen des Systembetreibers sowie die Be-
lange der anderen Nutzungsberechtigten
nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Die Nutzungserlaubnis kann ganz oder
teilweise versagt, widerrufen oder nachträg-
lich beschränkt werden, wenn:

1. die Voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Benutzung der IV-Infrastruktur
nicht oder nicht mehr gegeben sind;

2. die nutzungsberechtigte Person nach § 9
von der Benutzung ausgeschlossen wor-
den ist;

3. das Vorhaben des Nutzungsberechtigten
nicht mit den Aufgaben des Systembe-
treibers und den in § 3 Abs. 2 genannten
Zwecken vereinbar ist;

4. die vorhandene IV-Infrastruktur für die
Nutzung ungeeignet oder für besondere
Zwecke reserviert ist;

5. die Kapazität der Infrastruktur wegen
einer bereits bestehenden Auslastung für
die Nutzung nicht ausreicht;

6. die zu benutzenden IV-Komponenten an
ein Netz angeschlossen sind, das beson-
deren Datenschutzerfordernissen genü-
gen muss, und kein sachlicher Grund für
die Nutzung ersichtlich ist;

7. zu erwarten ist, dass durch die Nutzung
andere berechtigte Vorhaben in unange-
messener Weise beeinträchtigt werden.

Die Entscheidung trifft der zuständige Sys-
tembetreiber.

(5) Die Erteilung der Nutzungsberechtigung
für bestimmte Systeme kann in begründeten
Fällen vom Nachweis spezieller Kenntnisse
über die Benutzung der Anlage abhängig ge-
macht werden.

§ 4
Umfang des Nutzungsrechts

(1) Die IV-Infrastruktur darf grundsätzlich
nur zu den in § 3 Abs. 2 genannten Zwecken
genutzt werden. Eine Nutzung zu anderen,
insbesondere zu gewerblichen Zwecken,
kann nur auf Antrag gestattet werden.
Für die Nutzung kann ein Entgelt gefordert
werden. 

(2) Die Nutzung ist auf das beantragte Vor-
haben beschränkt und kann zeitlich befristet
werden. Sie kann zur Gewährleistung eines
ordnungsgemäßen und störungsfreien Be-
triebs in ihrer Rechen- und Online-Zeit be-
grenzt sowie mit anderen nutzungsbezoge-
nen Bedingungen und Auflagen verbunden
werden.

§ 5
Rechte und Pflichten des Systembetreibers

(1) Der Systembetreiber führt über die erteil-
ten Nutzungsberechtigungen eine Nutzerda-
tei, in der die Nutzer- und Mail-Kennungen
sowie der Name und der/die Fachbereich/
Studiengang/Abteilung der zugelassenen
Nutzungsberechtigten aufgeführt werden.

(2) Soweit dies zur Störungsbeseitigung, zur
Systemadministration und -erweiterung
oder aus Gründen der Systemsicherheit so-
wie zum Schutz der Nutzerdaten erforder-
lich ist, kann der Systembetreiber die Nut-
zung seiner Infrastruktur vorübergehend
einschränken oder einzelne Nutzerkennun-
gen vorübergehend sperren. Sofern möglich,
sind die betroffenen Nutzungsberechtigten
hierüber im Voraus zu unterrichten. 

(3) Sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass ein Nutzungsberechtigter auf
den Rechnern des Systembetreibers rechts-
widrige Inhalte zur Nutzung bereithält, kann
der Systembetreiber die weitere Nutzung
verhindern, bis die Rechtslage hinreichend
geklärt ist. 

(4) Der Systembetreiber ist berechtigt, die
Sicherheit der System- /Nutzerpasswörter
und der Nutzerdaten durch regelmäßige ma-
nuelle oder automatisierte Maßnahmen zu
überprüfen und notwendige Schutzmaßnah-
men durchzuführen, um die IV-Infrastruktur
und Nutzerdaten vor unberechtigten Zugrif-
fen Dritter zu schützen. Bei erforderlichen
Änderungen der Nutzerpasswörter, der Zu-
griffsberechtigungen auf Nutzerdateien und
sonstigen nutzungsrelevanten Schutzmaß-
nahmen ist der Nutzungsberechtigte hiervon
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(5) Der Systembetreiber ist nach Maßgabe
der nachfolgenden Regelungen berechtigt,
die Inanspruchnahme der Datenverarbei-

tungssysteme durch die einzelnen Nutzungs-
berechtigten zu dokumentieren und auszu-
werten, jedoch nur, soweit dies erforderlich
ist: 

1. zur Gewährleistung eines ordnungs-
gemäßen Systembetriebs,

2. zur Ressourcenplanung und Systemad-
ministration,

3. zum Schutz der personenbezogenen Da-
ten anderer Nutzungsberechtigter,

4. zu Abrechnungszwecken,

5. für das Erkennen und Beseitigen von
Störungen sowie

6. zur Aufklärung und Unterbindung
rechtswidriger oder missbräuchlicher
Nutzung.

(6) Der Systembetreiber ist berechtigt, unter
Beachtung des Datengeheimnisses in den
Fällen des Abs. 5 Nr. 5 und 6 Einsicht in die
Nutzerdateien zu nehmen, im Falle der Vo-
raussetzungen des Abs. 5 Nr. 5 unter Mitwir-
kung des Nutzungsberechtigten, im Falle des
Abs. 5 Nr. 6 sofern tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen. Eine Einsichtnahme in die
Nachrichten- und E-Mail-Postfächer ist je-
doch nur zulässig, soweit dies zur Behebung
aktueller Störungen im Nachrichtenverkehr
unerlässlich ist. In jedem Fall ist die Ein-
sichtnahme zu dokumentieren und der be-
troffene Nutzungsberechtigte ist nach
Zweckerreichung unverzüglich zu benach-
richtigen. 

(7) Unter den Voraussetzungen von Absatz 5
können auch die Verbindungs- und Nut-
zungsdaten im Nachrichtenverkehr (insbe-
sondere Mail-Nutzungen) dokumentiert wer-
den. Es dürfen jedoch nur die näheren Um-
stände der Telekommunikation - nicht aber
die nicht-öffentlichen Kommunikationsin-
halte erhoben, verarbeitet und benutzt wer-
den. Die Verbindungs- und Nutzungsdaten
der Online-Aktivitäten im Internet und son-
stigen Telediensten, die der Systembetreiber
zur Nutzung bereithält oder zu denen der
Systembetreiber den Zugang zur Nutzung
vermittelt, sind frühestmöglich zu löschen. 

(8) Zur Sicherung des Betriebsablaufs kann
der einzelne Systembetreiber unter Beach-
tung dieser Nutzungsordnung weitere Richt-
linien erlassen. 

(9) Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen ist der Systembetreiber zur Wah-
rung des Telekommunikations- und Daten-
geheimnisses verpflichtet. Sämtliche nach
§ 5 Abs. 1 bis 8 durch den Systembetreiber
erhobenen Daten dürfen nicht zum Zweck
der Kontrolle von Anwesenheitszeiten oder
der Leistungsquantifizierung der Nutzungs-
berechtigten ausgewertet werden.

§ 6
Pflichten der Nutzungsberechtigten

(1) Die Nutzungsberechtigten sind verpflich-
tet, 

1. die Vorgaben der Nutzungsordnung zu
beachten und die Grenzen der Nutzungs-
erlaubnis einzuhalten, insbesondere die
Nutzungszwecke nach § 3 Abs. 2 und 3 zu
beachten;

2. alles zu unterlassen, was den ordnungs-
gemäßen Betrieb der IV-Infrastruktur
stört;

3. alle Datenverarbeitungsanlagen, Infor-
mations- und Kommunikationssysteme
und sonstige Einrichtungen sorgfältig
und schonend zu behandeln;

4. ausschließlich mit den Nutzerkennungen
zu arbeiten, deren Nutzung ihnen im
Rahmen der Zulassung gestattet wurde;
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5. dafür Sorge zu tragen, dass keine andere
Person Kenntnis von den Nutzerpass-
wörtern erlangt sowie Vorkehrungen zu
treffen, damit unberechtigten Personen
der Zugang zu der IV-Infrastruktur ver-
wehrt wird; dazu gehört auch der Schutz
des Zugangs durch ein geheimzuhalten-
des und geeignetes Passwort;

6. fremde Nutzerkennungen und fremde
Passwörter weder zu ermitteln noch zu
nutzen;

7. keinen unberechtigten Zugriff auf Infor-
mationen anderer Nutzungsberechtigter
zu nehmen und bekannt gewordene In-
formationen anderer Nutzungsberechtig-
ter nicht ohne Genehmigung weiterzuge-
ben, selbst zu nutzen oder zu verändern;

8. bei der Nutzung von Software, Doku-
mentationen und anderen Daten die ge-
setzlichen Vorgaben, insbesondere zum
Urheberrechtsschutz, einzuhalten und
die Lizenzbedingungen, unter denen
Software, Dokumentationen und Daten
zur Verfügung gestellt werden, zu beach-
ten;

9. bereitgestellte Software, Dokumentatio-
nen und Daten weder zu kopieren, noch
an Dritte weiterzugeben, sofern dies
nicht ausdrücklich erlaubt ist, noch zu
anderen als den erlaubten Zwecken zu
nutzen;

10. in den Räumen des Systembetreibers den
Weisungen des Personals Folge zu leisten
und eine etwa bestehende Hausordnung
zu beachten;

11. Störungen, Beschädigungen und Fehler
an IV-Einrichtungen und Datenträgern
nicht selbst zu beheben, sondern unver-
züglich dem Systembetreiber zu melden;

12. ohne ausdrückliche Einwilligung jedwe-
de Eingriffe in die Hard- und Software-
Installation zu unterlassen;

13. dem Systembetreiber auf Verlangen in
begründeten Einzelfallen - bei begründe-
tem Missbrauchsverdacht und zur
Störungsbeseitigung - zu Kontroll-
zwecken Auskünfte über Programme und
benutzte Methoden zu erteilen;

14. eine Verarbeitung personenbezogener
Daten mit dem Systembetreiber abzu-
stimmen und - unbeschadet der eigenen
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen
des Nutzungsberechtigten - die vom Sys-
tembetreiber vorgeschlagenen Daten-
schutz- und Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen.

(2) Die Nutzungsberechtigten werden auf
folgende Straftatbestände besonders hinge-
wiesen: 

1. Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB);

2. Datenveränderung (§ 303 a StGB) und
Computersabotage (§ 303 b StGB);

3. Computerbetrug (§ 263 a StGB);

4. Verbreitung pornographischer Darstel-
lungen (§ 184 StGB), insbesondere Abruf
oder Besitz kinderpornographischer Dar-
stellungen (§ 184 Abs. 5 StGB);

5. Verbreitung von Propagandamitteln ver-
fassungswidriger Organisationen (§ 86
StGB), Volksverhetzung (§ 130 StGB),
Gewaltdarstellung (§ 131 StGB)

6. Delikte gegen die Ehre (§§ 185 ff. StGB);

7. strafbare Urheberrechtsverletzungen,
z.B. durch urheberrechtswidrige Verviel-
fältigung von Software (§§ 106 ff. UrHG).

(3) Die Nutzungsberechtigten werden auf die
Vorschriften zum Schutz vor sexueller Beläs-
tigung hingewiesen.

§ 7
Haftung des Systembetreibers

(1) Der Systembetreiber übernimmt keine
Haftung dafür, dass das System fehlerfrei
und jederzeit ohne Unterbrechung läuft oder
dass die Systemfunktionen den speziellen
Anforderungen des Nutzungsberechtigten
entsprechen. Eventuelle Datenverluste infol-
ge technischer Störungen sowie die Kennt-
nisnahme vertraulicher Daten durch unbe-
rechtigte Zugriffe Dritter können nicht aus-
geschlossen werden; dafür wird ebenfalls
nicht gehaftet.

(2) Der Systembetreiber gewährleistet nicht
die Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestell-
ten Programme. Er haftet auch nicht für den
Inhalt, insbesondere für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Informa-
tionen, zu denen er lediglich den Zugang zur
Nutzung vermittelt. 

(3) Im Übrigen haftet der Systembetreiber
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

(4) Mögliche Amtshaftungsansprüche gegen
den Systembetreiber bleiben von den vorste-
henden Regelungen unberührt.

§ 8
Haftung des Nutzungsberechtigten

(1) Der Nutzungsberechtigte haftet für Schä-
den, die im Rahmen der ihm zur Verfügung ge-
stellten Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten
durch Drittnutzung entstanden sind, wenn er
diese Drittnutzung zu vertreten hat, insbeson-
dere im Falle einer Weitergabe seiner Nutzer-
kennung. In diesem Fall kann die Hochschule
vom Nutzungsberechtigten ein Nutzungsent-
gelt für die Drittnutzung verlangen. 

(2) Der Nutzungsberechtigte hat den Sys-
tembetreiber von den Ansprüchen freizustel-
len, die Dritte gegen den Systembetreiber
wegen eines missbräuchlichen oder rechts-
widrigen Verhaltens des Nutzungsberechtig-
ten geltend machen.

§ 9
Ausschluss von der Nutzung

(1) Nutzungsberechtigte können vorüberge-
hend oder dauerhaft in der Nutzung der IV-
Infrastruktur beschränkt oder hiervon aus-
geschlossen werden, wenn sie

1. schuldhaft gegen diese Nutzungsord-
nung, insbesondere gegen die in § 6 auf-
geführten Pflichten, verstoßen (miss-
bräuchliches Verhalten) oder

2. die IV-Einrichtungen für strafbare Hand-
lungen oder sonstiges rechtswidriges Ver-
halten missbrauchen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sollen erst er-
folgen, wenn die Nutzer schriftlich und er-
folglos auf ihr Fehlverhalten aufmerksam
gemacht wurden. Den Betroffenen ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.
Soweit die Datenspeicherung im Rahmen der
Nutzungserlaubnis liegt, ist Gelegenheit zur
Sicherung der Daten einzuräumen. 

(3) Eine vorübergehende Nutzungsein-
schränkung oder ein vorübergehender Nut-
zungsausschluss ist aufzuheben, sobald eine
ordnungsgemäße Nutzung wieder gewähr-
leistet erscheint.

(4) Eine dauerhafte Nutzungseinschränkung
oder der vollständige Ausschluss eines Nut-
zungsberechtigten von der weiteren Nutzung
kommt nur bei schwerwiegenden oder wie-
derholten Verstößen nach Absatz 1 in Be-
tracht, wenn auch künftig ein ordnungs-
gemäßes Verhalten nicht mehr zu erwarten
ist. 

(5) Über vorübergehende Maßnahmen nach
Absatz 1 entscheidet der Systembetreiber.
Entscheidungen über dauerhafte Maßnah-
men trifft der Kanzler auf Antrag des Sys-
tembetreibers. Die Entscheidungen ergehen
schriftlich. Ansprüche des Systembetreibers
aus dem Nutzungsverhältnis bleiben un-
berührt.

§ 10
In-Kraft-Treten

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Be-
kanntgabe im Staatsanzeiger in Kraft.

Worms, den 13. April 2005

Der Präsident
der Fachhochschule Worms

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim W.  H e r z i g
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Auflösung des Vereins
Initiative Hoffnung e.V.

Der Verein Initiative Hoffnung e.V. ist aufge-
löst. Eventuelle Gläubiger werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche bei dem Liquidator:
Viktor Rehl, Quellenstraße 14, 56626 Ander-
nach, anzumelden.

Andernach, den 27. Juni 2005

Der Liquidator

Sonstige Veröffentlichungen

NR. 24 / SEITE 930 S TA AT S A N Z E I G E R MONTAG, DEN 11. JULI 2005




